
Auszug aus der nicht genehmigten Niederschrift

Erstellt am:  26.06.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

25.06.2019 öffentlich

zu TOP 2.1
Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 - 2030
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 14353-19)

Dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit liegt folgender Zusatz-/ 
Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vor:

….die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und 
Abstimmung des folgenden Antrags:

Die Verwaltung prüft die Einrichtung eines sogenannten KdU-Fonds und legt dem Ausschuss 
einen Entwurf von Richtlinien und Ausführungsbestimmungen eines solchen Fonds vor. In den 
Fonds fließen die durch die Teilnahme langzeitarbeitsloser Menschen an den Maßnahmen des 
Teilhabechancengesetzes eingesparten Kosten der Unterkunft ein. Die Einsparsumme wird 
als kommunaler Förderfonds zur Begleitung und Unterstützung des Teilhabechancengesetzes 
in Dortmund eingesetzt. Vorrangig sollen damit Kosten übernommen werden, die nicht durch 
das Bundesprogramm gedeckt sind (Eigenleistungen der Träger im 3., 4. und 5. Jahr der 
Maßnahmen). Das betrifft insbesondere gemeinnützige Träger, die durch die Tätigkeit der 
Beschäftigten keine Einnahmen erzielen.
Begründung:
Die Regelungen zum Teilhabechancengesetz sehen vor, dass Unternehmen und 
Beschäftigungsträger, die sich an entsprechenden Maßnahmen beteiligen, während der 
fünfjährigen Laufzeit auch Eigenanteile der Lohnzahlungen übernehmen müssen. Im dritten 
Jahr der Maßnahmen sind das 10 Prozent, im vierten Jahr 20 Prozent und im fünften Jahr 30 
Prozent des entsprechenden Lohns. Insbesondere für gemeinnützige Träger, die durch die 
Tätigkeit der Beschäftigten keine Einnahmen erzielen, ist das ein Problem. Eine 
Bezuschussung durch einen kommunalen Förderfonds könnte dazu beitragen, dass auch diese 
Träger vermehrt Einstellungen langzeitarbeitsloser Menschen im Rahmen des 
Teilhabechancengesetzes vornehmen. In den Förderfonds können die durch die Reduzierung 
der Kosten der Unterkunft eingesparten Gelder einfließen und mit einer eventuell pauschalen 
Finanzierung ausgezahlt werden. Die Stadt Bielefeld hat inzwischen ein entsprechendes 
Verfahren beschlossen….

Weiterhin liegt dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit folgender Antrag der 
Fraktion FDP/ Bürgerliste vor:

..die Fraktion FDP/Bürgerliste unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der Kommunalen 
Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 und bittet um Beratung und Beschlussfassung des folgenden 
Antrags:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie auf 
Ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen 
Sachstandsbericht zu erarbeiten und vorzulegen.
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Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, „mehrfach-Förderstrukturen“ innerhalb eines 
Wirkungsbereiches mit gleicher Zielsetzung zu vermeiden...

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit einigte sich darauf, die Anträge und 
die Vorlage einzeln abzustimmen und bei dem Antrag der Fraktion FDP/ Bürgerliste 
Punkt 1 und Punkt 2 gesondert abzustimmen.

I. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt mehrheitlich
(gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion) den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen (Drucksache Nr.: 
14353-19-E1).

II. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt einstimmig (bei 
Enthaltung der AfD-Fraktion) folgenden geänderten Punkt 1 des Zusatz-/ 
Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 14353-19-
E2):

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
auf Ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen
alle drei Jahre einen Sachstandsbericht zu erarbeiten und vorzulegen.

III. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit lehnt den Punkt 2 des Zusatz-
/Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 14353-19-
E2) mehrheitlich (gegen die Stimmen der Fraktion FDP-Bürgerliste und der 
CDU-Fraktion) ab.

IV. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit empfiehlt dem Rat der Stadt 
Dortmund mehrheitlich (gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke & Piraten) folgend Beschluss zu fassen:

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
2020-2030 (KAS 2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten 
Themenfelder zentrale Projekte fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur 
Entscheidung vorzulegen und anschließend umzusetzen.

2. Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das
Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem 
allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz)
und nimmt die verwaltungsinterne Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur 
Kenntnis und stimmt der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II 
zu. 

3. Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das 
Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein 
zentrales Projekt der KAS 2020-2030 auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die 
Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose durch den geförderten Ausbau 
einfacher Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie über 
öffentliche Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den 
Betrieben am Standort Dortmund gezielt zu erweitern.
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Erstellt am:  28.06.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und 
Liegenschaften

27.06.2019 öffentlich

zu TOP 2.5
Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 - 2030
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 14353-19)

Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit aus der Sitzung vom 25.06.2019 vor:

Dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit liegt folgender Zusatz-/ 
Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vor:

….die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und 
Abstimmung des folgenden Antrags:

Die Verwaltung prüft die Einrichtung eines sogenannten KdU-Fonds und legt dem Ausschuss 
einen Entwurf von Richtlinien und Ausführungsbestimmungen eines solchen Fonds vor. In den 
Fonds fließen die durch die Teilnahme langzeitarbeitsloser Menschen an den Maßnahmen 
des Teilhabechancengesetzes eingesparten Kosten der Unterkunft ein. Die Einsparsumme 
wird als kommunaler Förderfonds zur Begleitung und Unterstützung des 
Teilhabechancengesetzes in Dortmund eingesetzt. Vorrangig sollen damit Kosten 
übernommen werden, die nicht durch das Bundesprogramm gedeckt sind (Eigenleistungen 
der Träger im 3., 4. und 5. Jahr der Maßnahmen). Das betrifft insbesondere gemeinnützige 
Träger, die durch die Tätigkeit der Beschäftigten keine Einnahmen erzielen.
Begründung:
Die Regelungen zum Teilhabechancengesetz sehen vor, dass Unternehmen und 
Beschäftigungsträger, die sich an entsprechenden Maßnahmen beteiligen, während der 
fünfjährigen Laufzeit auch Eigenanteile der Lohnzahlungen übernehmen müssen. Im dritten 
Jahr der Maßnahmen sind das 10 Prozent, im vierten Jahr 20 Prozent und im fünften Jahr 30 
Prozent des entsprechenden Lohns. Insbesondere für gemeinnützige Träger, die durch die 
Tätigkeit der Beschäftigten keine Einnahmen erzielen, ist das ein Problem. Eine 
Bezuschussung durch einen kommunalen Förderfonds könnte dazu beitragen, dass auch 
diese Träger vermehrt Einstellungen langzeitarbeitsloser Menschen im Rahmen des 
Teilhabechancengesetzes vornehmen. In den Förderfonds können die durch die Reduzierung 
der Kosten der Unterkunft eingesparten Gelder einfließen und mit einer eventuell pauschalen 
Finanzierung ausgezahlt werden. Die Stadt Bielefeld hat inzwischen ein entsprechendes 
Verfahren beschlossen….

Weiterhin liegt dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit folgender Antrag der 
Fraktion FDP/ Bürgerliste vor:

..die Fraktion FDP/Bürgerliste unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der Kommunalen 
Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 und bittet um Beratung und Beschlussfassung des folgenden 
Antrags:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie auf Ihre 
Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen Sachstandsbericht 
zu erarbeiten und vorzulegen.

Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, „mehrfach-Förderstrukturen“ innerhalb eines 
Wirkungsbereiches mit gleicher Zielsetzung zu vermeiden...
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Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit einigte sich darauf, die Anträge und 
die Vorlage einzeln abzustimmen und bei dem Antrag der Fraktion FDP/ Bürgerliste 
Punkt 1 und Punkt 2 gesondert abzustimmen.

I. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt mehrheitlich
(gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion) den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen (Drucksache Nr.: 14353-
19-E1).

II. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt einstimmig (bei 
Enthaltung der AfD-Fraktion) folgenden geänderten Punkt 1 des Zusatz-/ 
Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 14353-19-
E2):

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
auf Ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen
alle drei Jahre einen Sachstandsbericht zu erarbeiten und vorzulegen.

III. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit lehnt den Punkt 2 des 
Zusatz-/Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 
14353-19-E2) mehrheitlich (gegen die Stimmen der Fraktion FDP-Bürgerliste und 
der CDU-Fraktion) ab.

IV. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit empfiehlt dem Rat der Stadt 
Dortmund mehrheitlich (gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke & Piraten) folgend Beschluss zu fassen:

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
2020-2030 (KAS 2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten 
Themenfelder zentrale Projekte fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur 
Entscheidung vorzulegen und anschließend umzusetzen.

2. Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das 
Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem 
allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz)
und nimmt die verwaltungsinterne Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur 
Kenntnis und stimmt der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II 
zu. 

3. Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das 
Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein 
zentrales Projekt der KAS 2020-2030 auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die 
Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose durch den geförderten Ausbau 
einfacher Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie über öffentliche 
Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den Betrieben 
am Standort Dortmund gezielt zu erweitern.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die Empfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
mehrheitlich bei Gegenstimme der AfD-Fraktion und Enthaltungen der Fraktionen 
FDP/Bürgerliste und DIE LINKE & PIRATEN folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 
2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten Themenfelder zentrale Projekte 
fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur Entscheidung vorzulegen und anschließend umzusetzen.

2.Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das Gesetz zur 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen 
Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz) und nimmt die verwaltungsinterne 
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Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur Kenntnis und stimmt der Förderung von 
Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II zu. 

3.Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das Modellprojekt 
Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein zentrales Projekt der KAS 2020-2030 
auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose 
durch den geförderten Ausbau einfacher Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie 
über öffentliche Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den Betrieben 
am Standort Dortmund gezielt zu erweitern.
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Erstellt am:  04.07.2019

Gremium: Sitzungsdatum: Sitzungsart:

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 03.07.2019 öffentlich

zu TOP 3.4
Kommunale Arbeitsmarktstrategie 2020 - 2030
Empfehlung
(Drucksache Nr.: 14353-19)

Dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie liegt folgende Empfehlung des Ausschusses 
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vor:

…Dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften liegt folgende Empfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit aus der Sitzung vom 25.06.2019 vor:

Dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit liegt folgender Zusatz-/ 
Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vor:

….die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN bittet unter dem o.g. Punkt um Beratung und 
Abstimmung des folgenden Antrags:

Die Verwaltung prüft die Einrichtung eines sogenannten KdU-Fonds und legt dem Ausschuss 
einen Entwurf von Richtlinien und Ausführungsbestimmungen eines solchen Fonds vor. In den 
Fonds fließen die durch die Teilnahme langzeitarbeitsloser Menschen an den Maßnahmen 
des Teilhabechancengesetzes eingesparten Kosten der Unterkunft ein. Die Einsparsumme 
wird als kommunaler Förderfonds zur Begleitung und Unterstützung des 
Teilhabechancengesetzes in Dortmund eingesetzt. Vorrangig sollen damit Kosten 
übernommen werden, die nicht durch das Bundesprogramm gedeckt sind (Eigenleistungen 
der Träger im 3., 4. und 5. Jahr der Maßnahmen). Das betrifft insbesondere gemeinnützige 
Träger, die durch die Tätigkeit der Beschäftigten keine Einnahmen erzielen.
Begründung:
Die Regelungen zum Teilhabechancengesetz sehen vor, dass Unternehmen und 
Beschäftigungsträger, die sich an entsprechenden Maßnahmen beteiligen, während der 
fünfjährigen Laufzeit auch Eigenanteile der Lohnzahlungen übernehmen müssen. Im dritten 
Jahr der Maßnahmen sind das 10 Prozent, im vierten Jahr 20 Prozent und im fünften Jahr 30 
Prozent des entsprechenden Lohns. Insbesondere für gemeinnützige Träger, die durch die 
Tätigkeit der Beschäftigten keine Einnahmen erzielen, ist das ein Problem. Eine 
Bezuschussung durch einen kommunalen Förderfonds könnte dazu beitragen, dass auch 
diese Träger vermehrt Einstellungen langzeitarbeitsloser Menschen im Rahmen des 
Teilhabechancengesetzes vornehmen. In den Förderfonds können die durch die Reduzierung 
der Kosten der Unterkunft eingesparten Gelder einfließen und mit einer eventuell pauschalen 
Finanzierung ausgezahlt werden. Die Stadt Bielefeld hat inzwischen ein entsprechendes 
Verfahren beschlossen….

Weiterhin liegt dem Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit folgender Antrag der 
Fraktion FDP/ Bürgerliste vor:

..die Fraktion FDP/Bürgerliste unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der Kommunalen 
Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 und bittet um Beratung und Beschlussfassung des folgenden 
Antrags:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie auf Ihre 
Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen Sachstandsbericht 
zu erarbeiten und vorzulegen.
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Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, „mehrfach-Förderstrukturen“ innerhalb eines 
Wirkungsbereiches mit gleicher Zielsetzung zu vermeiden...

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit einigte sich darauf, die Anträge und 
die Vorlage einzeln abzustimmen und bei dem Antrag der Fraktion FDP/ Bürgerliste 
Punkt 1 und Punkt 2 gesondert abzustimmen.

I. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt mehrheitlich
(gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der AfD-Fraktion) den Zusatz-
/Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen (Drucksache Nr.: 14353-
19-E1).

II. Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit beschließt einstimmig (bei 
Enthaltung der AfD-Fraktion) folgenden geänderten Punkt 1 des Zusatz-/ 
Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 14353-19-
E2):

Die Verwaltung wird beauftragt, die Projekte der Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
auf Ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Zielsetzung zu evaluieren und einen jährlichen
alle drei Jahre einen Sachstandsbericht zu erarbeiten und vorzulegen.

III. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit lehnt den Punkt 2 des 
Zusatz-/Ergänzungsantrages der Fraktion FDP/ Bürgerliste (Drucksache Nr.: 
14353-19-E2) mehrheitlich (gegen die Stimmen der Fraktion FDP-Bürgerliste und 
der CDU-Fraktion) ab.

IV. Der Ausschuss für Soziales Arbeit und Gesundheit empfiehlt dem Rat der Stadt 
Dortmund mehrheitlich (gegen die Stimme der AfD-Fraktion bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke & Piraten) folgend Beschluss zu fassen:

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 
2020-2030 (KAS 2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten 
Themenfelder zentrale Projekte fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur 
Entscheidung vorzulegen und anschließend umzusetzen.

2. Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das 
Gesetz zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem 
allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz)
und nimmt die verwaltungsinterne Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur 
Kenntnis und stimmt der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II 
zu. 

3. Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das 
Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein 
zentrales Projekt der KAS 2020-2030 auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die 
Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose durch den geförderten Ausbau 
einfacher Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie über öffentliche 
Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den Betrieben 
am Standort Dortmund gezielt zu erweitern.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt die Empfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Arbeit und Gesundheit zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt 
mehrheitlich bei Gegenstimme der AfD-Fraktion und Enthaltungen der Fraktionen 
FDP/Bürgerliste und DIE LINKE & PIRATEN  folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-2030 (KAS 
2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten Themenfelder zentrale Projekte 
fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur Entscheidung vorzulegen und anschließend umzusetzen.
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2.Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das Gesetz zur 
Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen 
Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz) und nimmt die verwaltungsinterne 
Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur Kenntnis und stimmt der Förderung von 
Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II zu. 

3.Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das Modellprojekt 
Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein zentrales Projekt der KAS 2020-2030 
auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose 
durch den geförderten Ausbau einfacher Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie 
über öffentliche Vergaben und dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den Betrieben 
am Standort Dortmund gezielt zu erweitern…..

Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie nimmt die Empfehlung des Ausschusses 
für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften als Arbeitsauftrag des Ausschusses für 
Soziales, Arbeit und Gesundheit an die Verwaltung  zur Kenntnis.

Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie empfiehlt dem Rat der Stadt Dortmund 
einstimmig (bei 1 Enthaltung der Fraktion DIE LINKE&PIRATEN) folgenden 
Beschluss zu fassen

1. Der Rat beschließt die Grundausrichtung zur Kommunalen Arbeitsmarktstrategie 2020-
2030 (KAS 2020-2030) und beauftragt die Verwaltung, für die bezeichneten Themenfelder 
zentrale Projekte fortzuführen und zu entwickeln, dem Rat zur Entscheidung vorzulegen und 
anschließend umzusetzen.

2. Der Rat beschließt die Anpassung der kommunalen Beschäftigungsförderung an das Gesetz 
zur Schaffung neuer Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und 
sozialen Arbeitsmarkt (10. SGB II-ÄndG –Teilhabechancengesetz) und nimmt die 
verwaltungsinterne Neuordnung von Arbeitsgelegenheiten (AGH) zur Kenntnis und stimmt 
der Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV) nach § 16 SGB II zu. 

3. Der Rat beschließt darüber hinaus, im Kontext des Teilhabechancengesetzes das 
Modellprojekt Service Center lokale Arbeit (Drucksache Nr.: 07209-17) als ein zentrales 
Projekt der KAS 2020-2030 auf kommunaler Ebene zu verstetigen, um die 
Beschäftigungsperspektiven für Langzeitarbeitslose durch den geförderten Ausbau einfacher 
Tätigkeiten in stadtgesellschaftlich relevanten Feldern sowie über öffentliche Vergaben und 
dem Aufbau neuer, einfacher Arbeit im Arbeitsmarkt in den Betrieben am Standort Dortmund 
gezielt zu erweitern.
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